
 

 

         EINWOHNERGEMEINDE LEUZIGEN 

 

BOTSCHAFT ZUR GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 

vom Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20.00 Uhr,  

im Gemeindesaal Alte Post, Leuzigen 

Traktanden 

1. Finanzplan 2026 – 2030; Kenntnisnahme 
Budget 2026; Genehmigung 
 

2. Erschliessung Steinmattstrasse; Genehmigung Verpflichtungskredit CHF 525‘000.00 und Festlegung Grundeigentümerbeitragssatz 80 % 
 

3. Teilrevision Organisationsreglement und Aufhebungen Kindergartenreglement und Tagesschulreglement; Genehmigung 
 

4. Totalrevision Bestattungs- und Friedhofreglement; Genehmigung 
 

5. Verschiedenes 
 

Das detaillierte Budget sowie der Finanzplan können bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Sämtliche Unterlagen sind auch auf der Ge-

meindehomepage www.leuzigen.ch einsehbar. Die Reglemente liegen 30 Tage vor der Versammlung öffentlich auf. 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalter-

amt Seeland, Amthaus, Stadtplatz 33, 3270 Aarberg einzureichen (Art. 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zustän-

digkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unter-

lassen hat, kann gefasste Beschlüsse nachträglich nicht mehr anfechten. 

 

Eingeladen sind alle Leuzigerinnen und Leuziger, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und seit 3 Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind.  

 

 

Leuzigen, November 2025  

http://www.leuzigen.ch/
http://www.firmendb.de/grafik/wappen/orte/leuzigen-wappen.png
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1. Finanzplan 2026 – 2030; Kenntnisnahme und Budget 2026; Genehmigung 
 
Referent: Marc Dincer 
 

0 Auf einen Blick (Management Summary) 
 

Der Gemeinderat hat im Frühsommer Budgetvorgaben definiert. Gestützt auf diese Vorgaben wurde der Konsum- und Investitionsrahmen berechnet. Als Basis 
für die Beurteilung der finanziellen Lage dienten die Rechnung 2024, die Budgets 2025 und 2026, der Finanzplan und das Investitionsprogramm des Gemeinde-
rates. Diese Finanzinstrumente zeigen weiterhin defizitäre Abschlüsse. Der Ertrag vermag die laufenden Aufwendungen nicht zu decken. Folgende Gründe 
haben den Gemeinderat veranlasst, an der Gemeindeversammlung eine Erhöhung der Steueranlage von 1.79 auf 1.94 zu beantragen: 
 

- Bei der Steuersenkung mit dem Budget 2012 von 1.94 auf 1.79 wurde darauf hingewiesen, dass die Steuerreduktion zu gegebener Zeit wieder auf die 
vorherige Einheit angepasst werden muss,  

- um das bestehende strukturelle Haushaltsdefizit zu bereinigen, 
- und den Mehraufwand infolge der Sanierung des Schulhauses Gemeindeverband Oberstufenzentrum Arch. 

 
Das vorliegende Budget basiert auf der Steueranlage von 1.94. Damit liegt der Aufwandüberschuss im Steuerhaushalt bei CHF 241'959.65. Nach Ab-
zug der budgetierten Aufwandüberschüsse 2025 und 2026 reduziert sich das Eigenkapital von CHF 2'033'030.17 auf CHF 1'278'838.77. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnis 
Allgemeiner Haushalt 

CHF -241'959.65 

‘ 

Ergebnis 
SF gebührenfinanziert 

CHF 48'014.00 
 

Ergebnis 
Abwasserentsorgung 

CHF 39'294.00  

 

Ergebnis 
Gesamthaushalt 

CHF -193’945.65 

 

Ergebnis 
Abfall 

CHF 8'720.00  

 

Ergebnis 
Elektrizität 

CHF 0.00 
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1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) 

1.1  Allgemeines 

Das Budget 2026 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.  
Als Softwarelösung wurde die Finanzbuchhaltung GemoWin der Dialog Verwaltungs-Data AG, Baldegg verwendet.  

1.2 Abschreibungen 

1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen 

Das am 01.01.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten ins HRM2 übernommen: 
 
Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF   3‘316‘865.40 
wird innert  12 Jahren 
d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2027 
linear abgeschrieben. 
 
Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von   8.33% 
oder  CHF 276‘405.45 

1.2.2 Sonderfälle Verwaltungsvermögen – Spezialfinanzierung Abwasser  

Das Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasser wird, in der Höhe der Einlage in die Spezialfinanzierung im Jahr vor der Einführung von HRM2, linear 
abgeschrieben. 

1.2.3 Neues Verwaltungsvermögen 

Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung von HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer 
berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer. 

1.2.4 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) 

Zusätzliche Abschreibungen betreffen nur den allgemeinen Haushalt und werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr 
 
a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 
b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 
 
Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren. Sind die Voraussetzungen für zusätzliche Abschreibungen erfüllt, sind diese zwingend vorzunehmen. 
 
Das Budget 2026 schliesst mit einem Aufwandüberschuss ab. Zusätzliche Abschreibungen werden demnach nicht budgetiert. 

1.3 Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 30'000.00 der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis. 
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2 Erläuterungen 

2.1  Allgemeines 

Das Budget stützt sich auf folgende Eckdaten ab: 
 

Steueransätze 
Gemeindesteueran-

lage 
1.94-fache der kantonalen Einheitsansätze 

NEU Erhöhung Steueransatz 

von 1.79 auf 1.94 
   

 Liegenschaftssteuer 1.0 o/oo der amtlichen Werte   unverändert      

 Feuerwehrsteuer 8 % der Staatssteuer 

Neu Erhöhung 

von 6.5 %  

auf 8 % 

 
CHF   50.00 mind. CHF 

450.00 max. 
   

 Hundetaxe pro Hund                        unverändert CHF    90.00    

Kehricht Grundgebühr pro Haushalt    unverändert CHF 95.00    

  
Gewerbe-/ 

Dienstleistungsbetrieb 
unverändert CHF 80.00   

 

 

 Kehrichtsäcke 17 Liter   unverändert CHF 10.00  pro 10 Stück  

  35 Liter  unverändert CHF  15.00  pro 10 Stück  

  60 Liter  unverändert CHF 29.00  pro 10 Stück.  

  35 Liter Plastiksammelsäcke unverändert CHF 19.00  pro 10 Stück  

  60 Liter Plastiksammelsäcke unverändert CHF 32.00  pro 10 Stück  

  Sperrgutmarken (max. 100Lt)  unverändert CHF 9.00  
Gebinde bis 30 kg  

Container 240 Liter 

 Containergebühr pro Leerung  unverändert CHF 30.00  800 Liter         

 Grünabfuhr Spezial-Marken Container 140 Liter unverändert CHF 5.50  pro Stück  

 Grünabfuhr Spezial-Marken Container 240 Liter unverändert CHF 10.00  pro Stück  

2.2 Erfolgsrechnung - Sachgruppen-Gliederung (Siehe Zusammenzug unter Ziff. 4.1) 

Darstellung der Aufwandarten 

2.2.1 Personalaufwand (30) 

Der Personalaufwand inkl. Sitzungsgelder, Behördenentschädigungen liegt mit rund CHF 39'177.00 über dem aktuellen Budget und steht primär in Zu-
sammenhang mit dem Ausbau der Tagesschule von 2 auf 3 Tage Mittagsbetreuung, Führung Sekretariat und Finanzverwaltung Gemeindeverband Ober-
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stufenzentrum, Treueprämie und Neuanstellung Lernende. Gegenüber der Rechnung 2024 sind CHF 64'082.28 mehr zu verzeichnen. Die Mehrauf-
wände liegen hauptsächlich in höheren Lohn- und Sozialversicherungskosten im Bereich Neuaufbau Tagesschule, Verwaltung und Neuorganisation 
Finanzverwaltung. 

2.2.2 Sach- und übriger Betriebsaufwand (31) 

Die Aufwandgruppe zeigt im Vergleich zum Budget 2025 eine Zunahme von CHF 94'922.00. Das ist insbesondere auf Ersatzbeschaffung Rasentraktor, 
Altlastenuntersuchung Schiessanlage Bietwil, Beitritt Schulsozialdienst Lyss, Mehraufwand für Friedhofgestaltung, höhere Planungs- und Projektierungs-
kosten für Kanalisation und Strom und Anschaffungen Software zurückzuführen. Gegenüber der Rechnung 2024 liegen Minderkosten von  
CHF 6'621.00 vor.  

2.2.3 Abschreibungen (33) 

Das Budget 2026 enthält Abschreibungen von CHF 445'967.90. Wie unter Ziff. 1.2.1 festgehalten, stammen davon CHF 276'405.45 aus dem bestehen-
den Verwaltungsvermögen per 01.01.2016. Die Differenz von CHF 169'562.45 setzt sich aus Folgekosten der Investitionen aus den Jahren 2017 bis 
2026 zusammen.  

2.2.4 Finanzaufwand (34) 

Die Aufwandgruppe umfasst einerseits die Zinsen und andererseits den Liegenschaftsaufwand. Sie liegt mit CHF 32'700.00 und CHF 7'289.89 tiefer als 
im Budget 2025 respektive der Rechnung 2024. Der Minderaufwand ist auf einen geringeren Unterhaltsbedarf bei den Wohnungen und tiefen Zinsen 
zurückzuführen. 

2.2.5 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) 

Die Einlagen umfassen total CHF 282'500.00 und setzen sich aus vier Buchungen zusammen. Alle stammen aus den Spezialfinanzierungen Abwasser 
mit total CHF 189'500.00 und Elektrizität mit CHF 83'000.00 für Werterhalt und CHF 10'000.00 für Rechnungsausgleich. Die Einlagen stützen sich auf 
gesetzliche oder reglementarische Vorgaben und dienen dem Werterhalt der Anlagen. 

2.2.6 Transferaufwand (36) 

Die Beiträge, insbesondere an den Kanton und an öffentlich-rechtliche Körperschaften, steigen gegenüber dem Budget 2025 um CHF 42'156.00 infolge 
höherer Beiträge im Bereich Sicherheit, Bildung und Soziales an und sind gegenüber der Rechnung 2024 in denselben Bereichen um rund CHF 
73'000.00 tiefer. 

2.2.7 Ausserordentlicher Aufwand (38) 

Der ausserordentliche Aufwand umfasst die Einlage in den Werterhalt der Liegenschaft im Finanzvermögen von CHF 13'400.00 und stimmt 1:1 mit den 
Werten im Budget 2025 und der Rechnung 2024 überein.  

 
Darstellung der wichtigsten Ertragsarten 

2.2.8 Steuerertrag (40) 

Die Ertragsgruppe widerspiegelt die Steuern der natürlichen und juristischen Personen, die übrigen Steuern sowie die Hundetaxe. Gegenüber dem 
Budget 2025 steigt der Ertrag um CHF 191'400.00. Gegenüber der Rechnung 2024 steigt der Steuerertrag um CHF 309'338.10. Dabei handelt sich um 
die Auswirkungen der Steueranpassung von 1.79 auf 1.94 Steuerzehnteln. Die wichtigsten Steuerarten im Detail: 
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2.2.9  Regalien und Konzessionen (41) 

Darunter fallen der Pachtzins der Regio Energie sowie die Konzessionsabgabe der Spezialfinanzierung Elektrizität (1 Rp. / kWh) für die Inanspruch-
nahme des öffentlichen Grundes. Die Budgetwerte verhalten sich im Vergleich stabil.  

2.2.10 Entgelte (42) 

Diese Einnahmenquelle besteht aus Ersatzabgaben, Gebühren, Verkäufen und Rückerstattungen. Sie liegen zum Budget 2025 um CHF 55'582.00 höher 
und zur Rechnung 2024 mit CHF 54'492.00 tiefer. Der Mehrertrag steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Feuerwehrersatzabgaben, höhere 
Elternbeiträge Tagesschule, Einnahmen für Buchführung und Sekretariat Gemeindeverband Oberstufenzentrum Arch, Preisanpassung für Energieliefe-
rung Wärmeverbund. 

2.2.11 Finanzertrag (44) 

Die Ertragsart bewegt sich auf den Werten des Budgets 2025. In der Gegenüberstellung zur Rechnung 2024 besteht ein Rückgang von rund  
CHF 10'400.00, welcher mit einem geringeren Ertrag bei den Verzugszinsen NESKO und der Kündigung des Mietvertrags für das Feuerwehrmagazin zu 
erklären ist. 

2.2.12 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) 

Hier werden nur die getätigten Abschreibungen von CHF 37'015.45 aus der Spezialfinanzierung Abwasser und CHF 49'230.55 aus der Spezialfinanzie-
rung Strom entnommen.  

2.2.13 Transferertrag (46) 

Diese Ertragsart widerspiegelt das Gegenstück des Transferaufwandes (Ziff. 2.2.6). In der Gegenüberstellung zum Budget und der Rechnung bewegen 
sich die Beträge um rund CHF 188'340.00 und CHF 189'860.33 höher. Die Beiträge des Kantons im Bereich Lehrerbesoldung und im Finanz- und Las-
tenausgleich sind höher. 

2.2.14 Ausserordentlicher Ertrag (48) 

Die Abweichung gegenüber Budget 2025 ist mit der Entnahme aus Spezialfinanzierung Liegenschaften Finanzvermögen für Sanierungsarbeiten und bei 
der Rechnung 2024 durch die Entnahme der Neubewertungsreserve zu erklären.  

 

2.3 Erfolgsrechnung - Funktionale Gliederung (Siehe Zusammenzug unter Ziff. 4.2) 

Darstellung nach den einzelnen Funktionen bzw. Aufgabenbereichen 
 
 

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Einkommenssteuern natürliche Personen 2'590'500.00             2'475'000.00             2'278'175.05             

Vermögenssteuern natürliche Personen 248'100.00               229'700.00               217'992.05               

Quellensteuern 38'000.00                 35'000.00                 37'382.40                 

Gewinnsteuern juristische Personen 100'000.00               90'000.00                 67'509.65                 

Grundstückgewinnsteuern 95'000.00                 90'000.00                 120'189.95               

Sonderveranlagung 95'000.00                 85'000.00                 59'383.00                 



7 

0 Allgemeine Verwaltung 

 
Der Nettoaufwand liegt im Vergleich zum Budget 2025 um rund CHF 15'700.00 höher. Gegenüber der Rechnung 2024 bleibt der Aufwand gleich.  
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

 
Die Funktion schliesst im Aufwand mit CHF 20'400.00 bzw. CHF 34'000.00 höher als im Budget 2025 und in der Rechnung 2024 ab. Der höhere Auf-
wand ist hauptsächlich auf die Altlastenuntersuchung der Schiessanlage Bietwil und Mehraufwand/Minderertrag Bautätigkeit zurückzuführen.  
 

2 Bildung 

 
Gegenüber dem Budget 2025 ist ein geringerer Aufwand von rund CHF 6'000.00 und gegenüber der Rechnung 2024 von CHF 168'000.00 zu verzeich-
nen. Mit dem Jahresabschluss 2024 wurde eine einmalige Korrektur der Abgrenzungspraxis der Lehrergehälter vorgenommen. 
 

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 

 
Der Nettoaufwand liegt im Vergleich zum Budget 2025 um rund CHF 10'000.00 und gegenüber der Rechnung 2024 um CHF 3'800.00 höher. Der Mehr-
aufwand ist ausschliesslich auf die Neuanpassung der Homepage zurückzuführen. 
 
4 Gesundheit  

 
Die Aufgabe umfasst Kosten von rund CHF 5'000.00 und beinhaltet vor allem die Zahnprophylaxe der Kindergarten- und Schulkinder.  
 
5 Soziale Sicherheit 

 
Die Soziale Sicherheit schliesst gegenüber dem Budget 2025 um CHF 13'800.00 höher ab. Gegenüber der Rechnung 2024 besteht ein Mehraufwand 
von rund CHF 130'000.00. Dies durch höhere Beiträge an den Lastenausgleich Ergänzungsleistung und Sozialhilfe.  
 
 
 
 

683'803.60 138'785.00 651'641.75 122'400.00 720'926.53 175'291.70

545'018.60 529'241.75 545'634.83

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

250'641.05 153'340.00 215'501.05 138'604.00 216'762.70 153'428.41

97'301.05 76'897.05 63'334.29

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

2'044'643.10 249'522.00 2'026'112.70 224'860.00 2'266'163.37 303'202.20

1'795'121.10 1'801'252.70 1'962'961.17

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

90'886.45 3'900.00 83'871.40 7'000.00 91'347.00 8'187.30

86'986.45 76'871.40 83'159.70

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

4'890.00 5'830.00 1'865.70

4'890.00 5'830.00 1'865.70

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

1'329'210.00 48'000.00 1'315'352.00 48'000.00 1'211'868.30 60'207.07

1'281'210.00 1'267'352.00 1'151'661.23

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

 
Der Nettoaufwand schliesst gegenüber dem Budget 2025 sowie der Rechnung 2024 mit CHF 41'000.00 und CHF 49'000.00 höher ab. Der Mehraufwand 
liegt vor allem bei der Ersatzbeschaffung eines Rasentraktors und Unterhalt für Strassenbeleuchtung.  
 
7 Umweltschutz und Raumordnung 

 
Die Funktion umfasst unter anderem mit den Bereichen Abfall und Abwasser zwei gesetzliche Spezialfinanzierungen, welche die Gemeinde zu führen 
hat. Diese müssen in sich ausgeglichen sein und werden über die Gebührenstruktur gesteuert. Massgeblich werden sie von gesetzlichen Vorgaben 
beeinflusst. Der Gesamt-Nettoaufwand schliesst um CHF 10'800.00 höher als im Budget 2025 ab. Dies infolge wegfallenden Ertrags aus Mehr-
wertabschöpfung. Gegenüber der Rechnung 2024 liegt der Gesamt-Nettoaufwand um CHF 26'800.00 höher. Der höhere Aufwand basiert hauptsächlich 
aus Folgekosten der Ortsplanungsrevision, Mehraufwand für Gestaltungsarbeiten Friedhof und einem geringeren Ertrag aus der Mehrwertabschöpfung. 
 

8 Volkswirtschaft 

 
Unter dieser Funktion wird die Elektrizität als Spezialfinanzierung geführt. Der Gesamt-Nettoaufwand schliesst CHF 8'800.00 und CHF 15'500.00 tiefer 
als im Budget 2025 resp. Rechnung 2024 ab. Die Veränderung ist vorwiegend auf einen geringeren Unterhaltsbedarf beim Wärmeverbund und einer 
Gebührenerhöhung für Wärmelieferung zurückzuführen.  
 
9 Finanzen und Steuern 

 
Bezüglich Steuern verweisen wir auf Ziffer 2.2.8. Der Nettoertrag sieht gegenüber dem Budget 2025 ein Plus von CHF 366'400.00 vor und gegenüber 
der Rechnung 2024 ein Minus von CHF 179'200.00 aus. Die Zunahme liegt hauptsächlich in der Anpassung der Steueranlage von 1.79 auf 1.94 bei den 
Einkommens- und Vermögenssteuern der Natürlichen Personen, Gewinnsteuern Juristischer Personen und dem Mehrertrag aus dem Finanzausgleich. 
Die Veränderung zur Rechnung 2024 ist auf die Verbuchung des Ergebnisses 2024 von CHF 745'660.74 zurückzuführen. Ohne diese Verbuchung ergibt 
sich ein Mehrertrag vom rund CHF 560'000.00. 
 

2.4 Investitionen 

Im Budget 2026 sind folgende Investitionen geplant, welche den Berechnungen der Kapitalkosten (Abschreibungen, Zinsen) zugrunde liegen: 
   Umfang in % 
 Investitionen Spezialfinanzierung Abwasser CHF 107'000.00 22 % 
 Investitionen Spezialfinanzierung Elektrizität  CHF 101'000.00 20 % 
 Investitionen Steuerhaushalt CHF 289'000.00 58 % 
 Total Nettoinvestitionen CHF 497'000.00 100 % 

515'234.90 107'200.00 474'287.40 107'225.00 481'438.05 122'891.05

408'034.90 367'062.40 358'547.00

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

769'546.25 641'326.00 775'439.70 658'099.45 803'880.48 702'483.98

128'220.25 117'340.25 101'396.50

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

279'253.55 273'730.55 210'703.55 196'405.55 266'043.17 245'037.00

5'523.00 14'298.00 21'006.17

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

344'905.30 4'455'251.00 368'997.30 4'112'911.10 362'460.59 4'652'027.18

4'110'345.70 3'743'913.80 4'289'566.59

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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3 Ergebnis 

3.1 Allgemeine Übersicht 

 
 
3.2 Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 

3.2.1 Erfolgsrechnung 

Betrieblicher Aufwand  CHF  6'217'189.00  
Betrieblicher Ertrag CHF 6'001'197.55 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -215'991.45 
 
Finanzaufwand CHF 34'400.00 
Finanzertrag CHF 63'220.00  
Ergebnis aus Finanzierung CHF 28'820.00  
 
Operatives Ergebnis CHF  -187'171.45 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 13'411.20  
Ausserordentlicher Ertrag CHF 6'637.00  
Ausserordentliches Ergebnis CHF -6'774.20 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -193'945.65 
 

   Das Ergebnis ist ein ganzheitliches Abbild des Finanzhaushalts der Gemeinde. Es beinhaltet sowohl die steuer- als auch die spezialfinanzierten Anteile.  
   Letztere entlasten das Gesamtergebnis total um CHF 48'014.00. Siehe im Vergleich das Ergebnis unter Ziffer 3.3. 

3.2.2 Investitionsrechnung 

Aktivierte Investitionsausgaben CHF 497'000.00 
Passivierte Investitionseinnahmen CHF 0.00 

Ergebnis Investitionsrechnung CHF 497’000.00 

 
Die Übersicht zeigt das Investitionsvolumen 2026 auf. Über jene Kredite, die noch über keinen Genehmigungsbeschluss verfügen, wird dem zuständigen 
Organ zu gegebener Zeit ein Kreditantrag unterbreitet.  

in CHF Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt -193'945.65        -496'757.30        -668'191.96        

Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt -241'959.65        -512'231.75        -745'660.74        

Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen 48'014.00           15'474.45           77'468.78           

Steuerertrag natürliche Personen 2'876'600.00       2'709'200.00       2'547'136.25       

Steuerertrag juristische Personen 133'000.00         104'000.00         147'363.50         

Liegenschaftssteuer 250'000.00         260'000.00         249'449.05         

Nettoinvestitionen 497'000.00         543'000.00         642'966.95         
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3.2.3 Finanzierungsergebnis 

Selbstfinanzierung: 
Ergebnis Gesamthaushalt  90   CHF -193’945.65 
Abschreibungen Verwaltungsvermögen  33 +CHF 445'899.55 
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  35 +CHF 272'500.00 
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 -CHF -85'836.55 
 
WB Darlehen VV  364 +CHF 0.00 
WB Beteiligungen VV  365 +CHF 0.00 
Abschreibungen Investitionsbeiträge  366 +CHF 0.00 
Einlagen in das Eigenkapital  389 +CHF 13'411.20 
 
Aufwertung Finanzvermögen  4490 -CHF 0.00 
 
Entnahmen aus dem Eigenkapital  489 -CHF -6'637.00 
Selbstfinanzierung CHF 455'469.90 
 

Nettoinvestitionen: 
Ergebnis Investitionsrechnung (gem. Ziff. 3.2.2)  CHF 497'000.00 

 

Finanzierungsergebnis CHF -41'540.10 

 

Im Budgetjahr 2026 sind Investitionen von netto CHF 497'000.00 geplant. Die vorstehende Aufstellung zeigt, dass die geplanten Investitionen nicht voll-

ständig aus eigenen Mitteln finanziert werden können.  

3.3 Ergebnis allgemeiner Haushalt 

Betrieblicher Aufwand CHF 5'410'796.45 
Betrieblicher Ertrag CHF 5'147'641.00 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -263'155.45 
 
Finanzaufwand CHF 34'400.00 
Finanzertrag CHF 62'370.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 27'970.00  
 
Operatives Ergebnis CHF -235'185.45 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 13'411.20  
Ausserordentlicher Ertrag CHF 6'637.00  
Ausserordentliches Ergebnis CHF -6'774.20 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -241'959.65 
 
In diesem Ergebnis sind alle Aufwendungen und Erträge, exkl. Spezialfinanzierungen, berücksichtigt. Es handelt sich um den steuerfinanzierten Bereich. 
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Daraus kann entnommen werden, dass in der direkten Gegenüberstellung mit Ziff. 3.2 Gesamthaushalt, das Ergebnis um CHF 48'014.00 belastender ist, 
da die Spezialfinanzierungen in dieser Darstellung nicht enthalten sind. Der Aufwandüberschuss wird durch das Eigenkapital gedeckt.  
 

3.4 Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 

Betrieblicher Aufwand CHF 415'712.00  
Betrieblicher Ertrag CHF 454'606.00  
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 38'894.00 
 
Finanzaufwand CHF 0.00  
Finanzertrag CHF 400.00  
Ergebnis aus Finanzierung CHF 400.00  
 
Operatives Ergebnis CHF 39'294.00 
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0.00 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 39'294.00 
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 39'294.00 ab. Das Kanalisationsnetz weist einen Wiederbeschaffungswert von 
CHF 18.95 Mio. aus. Die jährliche Einlage in die SF WE Abwasser beträgt CHF 189'500.00. Der gesetzlich geforderte finanzielle Ausgleich der Spezialfi-
nanzierung ist mit der Gebührenstruktur gesichert. Mit den wiederkehrenden Abwassergebühren werden die jährlichen Konsumausgaben sowie die 
Folgekosten der Investitionen finanziert. Das Ergebnis wird dem Rechnungsausgleich gutgeschrieben.  

3.5 Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 

Betrieblicher Aufwand  CHF 168'750.00  
Betrieblicher Ertrag CHF 177'320.00  
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 8'570.00  
 
Finanzaufwand CHF 0.00 
Finanzertrag CHF 150.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 150.00 
 
Operatives Ergebnis CHF 8'720.00  
 
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag (SG 48) CHF 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0.00 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 8'720.00 
 
Der Abfallbereich schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 8'720.00 ab. Das Ergebnis wird dem Rechnungsausgleich gutgeschrieben. 
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3.6 Ergebnis Spezialfinanzierung Elektrizität 

Betrieblicher Aufwand  CHF 221'930.55 
Betrieblicher Ertrag  CHF 221'630.55 
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -300.00 
Finanzaufwand  CHF 0.00  
Finanzertrag  CHF 300.00 
Ergebnis aus Finanzierung CHF 300.00 
 
Operatives Ergebnis CHF 0 
 
Ausserordentlicher Aufwand  CHF 0.00 
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0.00 
Ausserordentliches Ergebnis CHF 0.00 
 
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 0 
 
Die Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt beträgt CHF 83'000.00. Ausserdem werden CHF 10'000.00 in die Spezialfinanzierung Rechnungsaus-
gleich eingelegt, um allfällige Defizite zu decken. Der Gemeinderat entscheidet jährlich über die Höhe der Gewinnausschüttung in den Steuerhalt. Im 
Budget 2026 sind dafür rund CHF 45'000.00 vorgesehen. Somit schliesst die Spezialfinanzierung Elektrizität ausgeglichen ab. 
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4 Erfolgsrechnung 

4.1 Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen 

 

  

Erfolgsrechnung

Sachgruppengliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

3 Aufwand 6'265'000.20 6'104'736.85 6'224'422.61

30 Personalaufwand 814'835.00 775'658.00 750'752.72

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 884'687.00 789'765.00 891'308.33

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 445'967.90 445'899.55 416'068.00

34 Finanzaufwand 34'400.00 67'100.00 41'689.79

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 282'500.00 272'500.00 272'500.50

36 Transferaufwand 3'603'540.00 3'561'384.00 3'676'538.22

38 Ausserordentlicher Aufwand 13'411.20 13'411.20 13'411.20

39 Interne Verrechnungen 185'659.10 179'019.10 162'153.85

4 Ertrag 6'071'054.55 5'607'979.55 5'556'230.65

40 Fiskalertrag 3'475'600.00 3'284'200.00 3'166'261.90

41 Regalien und Konzessionen 222'000.00 218'000.00 213'787.70

42 Entgelte 859'782.00 804'200.00 914'274.74

43 Verschiedene Erträge 5'010.00

44 Finanzertrag 63'220.00 64'694.00 73'636.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 85'836.55 37'349.45 32'911.95

46 Transferertrag 1'171'920.00 983'580.00 982'059.67

48 Ausserordentlicher Ertrag 6'637.00 36'937.00 6'134.84

49 Interne Verrechnungen 186'059.00 179'019.10 162'153.85

9 Abschlusskonten 48'014.00 23'000.00 7'525.55 77'468.78 745'660.74

90 Abschluss Erfolgsrechnung 48'014.00 23'000.00 7'525.55 77'468.78 745'660.74

Total 6'313'014.20 6'071'054.55 6'127'736.85 5'615'505.10 6'301'891.39 6'301'891.39

Netto Aufwand 241'959.65 512'231.75

Gesamttotal 6'313'014.20 6'313'014.20 6'127'736.85 6'127'736.85 6'301'891.39 6'301'891.39

Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
Konto
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4.2 Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung 

 

 

 

 

Erfolgsrechnung

Funktionale Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 683'803.60 138'785.00 651'641.75 122'400.00 670'913.03 125'278.20

Netto Aufwand 545'018.60 529'241.75 545'634.83

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 250'641.05 153'340.00 215'501.05 138'604.00 216'762.70 153'428.41

Netto Aufwand 97'301.05 76'897.05 63'334.29

2 Bildung 2'044'643.10 249'522.00 2'026'112.70 224'860.00 2'249'392.37 286'431.20

Netto Aufwand 1'795'121.10 1'801'252.70 1'962'961.17

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 90'886.45 3'900.00 83'871.40 7'000.00 91'347.00 8'187.30

Netto Aufwand 86'986.45 76'871.40 83'159.70

4 Gesundheit 4'890.00 5'830.00 1'865.70

Netto Aufwand 4'890.00 5'830.00 1'865.70

5 Soziale Sicherheit 1'329'210.00 48'000.00 1'315'352.00 48'000.00 1'203'491.60 51'830.37

Netto Aufwand 1'281'210.00 1'267'352.00 1'151'661.23

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 515'234.90 107'200.00 474'287.40 107'225.00 468'819.85 110'272.85

Netto Aufwand 408'034.90 367'062.40 358'547.00

7 Umweltschutz und Raumordnung 769'546.25 641'326.00 775'439.70 658'099.45 790'851.53 689'455.03

Netto Aufwand 128'220.25 117'340.25 101'396.50

8 Volkswirtschaft 279'253.55 273'730.55 210'703.55 196'405.55 266'043.17 245'037.00

Netto Aufwand 5'523.00 14'298.00 21'006.17

9 Finanzen und Steuern 344'905.30 4'455'251.00 368'997.30 4'112'911.10 342'404.44 4'631'971.03

Netto Ertrag 4'110'345.70 3'743'913.80 4'289'566.59

Total 6'313'014.20 6'071'054.55 6'127'736.85 5'615'505.10 6'301'891.39 6'301'891.39

Netto Aufwand 241'959.65 512'231.75

Gesamttotal 6'313'014.20 6'313'014.20 6'127'736.85 6'127'736.85 6'301'891.39 6'301'891.39

Konto
Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024
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5 Investitionen 

Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung (Beträge in CHF 1'000) 

  

  Steuerhaushalt           

Konto-Nr. Bezeichnung der Projekte Ausgaben Einnahmen Netto 2025 2026 

2120 Anschaffung Hardware Schule 32 0 32 32   

2170 Dachsanierung Altes Schulhaus 50 0 50 50   

6150 Erschliessung Birkenweg; Beleuchtung 35 28 7   7 

6150 Erschliessung Birkenweg; Strasse 185 148 37   37 

6150 
Stromnetz Birkenweg Einmündung Buchenweg; Be-

leuchtung 
8 0 8 8   

6150 Sanierung Steinmattstrasse STRASSE 200 160 40   200 

6150 Sanierung Steinmattstrasse BELEUCHTUNG 45 36 9   45 

7900 Totalrevision Ortsplanung 130 0 130 130   

7900 ZPP alte Sagi; Planerlassverfahren 60 60 0 0   

  Total Steuerhaushalt 745 432 313 220 289 

       

  Spezialfinanzierung Abwasser           

Konto-Nr. Bezeichnung der Projekte Ausgaben Einnahmen Netto 2025 2026 

7201 Gesamtrevision GEP ganzes Dorfgebiet 80 0 80 80   

7201 Zustandskontrolle private Hausanschlüsse 750 350 400 180 107 

  Total Spezialfinanzierung Abwasser 830 350 480 260 107 

       

  Spezialfinanzierung Elektrizität           

Konto-Nr. Bezeichnung der Projekte Ausgaben Einnahmen Netto 2025 2026 

8710 Stromnetz Birkenweg Einmündung Buchenweg 45 0 45 45   

8710 Sanierung Steinmattstrasse STROM 51 0 51 0 51 

8710 Netzverstärkung Anschluss PVA 250 0 250 50 50 

  Total Spezialfinanzierung Elektrizität 346 0 346 95 101 
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6 Eigenkapitalnachweis 
 
Das Eigenkapital wird sich um die budgetierten Aufwandüberschüsse reduzieren: 
 

 

7 Antrag des Gemeinderats 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1,94 Einheiten (NEU) der 
 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1,00 %o des amtlichen Wertes (unverändert)  
 

c) Genehmigung Budget 2026 bestehend aus: 
 

 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget zu genehmigen.  

Stand per Ergebnis Rechnung Rechnungsjahr Stand Eigenkapital

31.12.2023 92'864.44                                2023 2'778'690.91                            

31.12.2024 -745'660.74 2024 2'033'030.17                            

31.12.2025 -512'231.75 2025 1'520'798.42                            

31.12.2026 -241'959.65 2026 1'278'838.77                            

Aufwand Ertrag

Gesamthaushalt CHF 6'265'000.20 CHF 6'071'054.55

Aufwandüberschuss CHF -193'945.65

Allgemeiner Haushalt CHF 5'458'607.65 CHF 5'216'648.00

Aufwandüberschuss CHF -241'959.65

SF Abwasserentsorgung CHF 415'712.00 CHF 455'006.00

Ertragsüberschuss CHF 39'294.00

SF Abfall CHF 168'750.00 CHF            177'470.00 

Aufwandüberschuss CHF 8'720.00

SF Elektrizität CHF 221'930.55 CHF 221'930.55

Aufwandüberschuss CHF 0.00
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2. Erschliessung Steinmattstrasse; Genehmigung Verpflichtungskredit CHF 525‘000 und Festlegung Grundeigentümerbei-
tragssatz 80 % 
 
Referent: Martin Otti 
 
Die Steinmattstrasse gehört zu den wenigen noch nicht asphaltierten Gemeindestrassen innerhalb des Baugebiets. Sie ist heute lediglich mit einem Mergelbelag 
versehen und weist keine Beleuchtung und Strassenentwässerung auf. Zudem sind fast alle Liegenschaften abwassertechnisch rückwärtig erschlossen oder 
weisen teilweise noch keinen Abwasseranschluss auf. Es besteht somit ein grosses Interesse an einem Ausbau und Erschliessung der Steinmattstrasse. 
 

 
 
Die Strasse soll nun gemäss vorliegendem Bauprojekt ausgebaut werden. Für die Elektro- und Verkabelungsarbeiten wurde der Kostenvoranschlag der Regio 
Energie Solothurn übernommen. Es wurden alle potenziellen Werkeigentümer angefragt, ob Bedürfnisse bzw. Ausbauprojekte in der Steinmattstrasse vorhanden 
sind. Die Rückmeldungen wurden berücksichtigt. Die Burgergemeinde wartet den Kreditbeschluss der Einwohnergemeinde ab und entscheidet im Anschluss 
über einen möglichen Ausbau ihres Versorgungsnetzes. 
 
 
Kostenvoranschlag (+/- 10 %) 
 
Strassenbau    CHF 200'000.00 
Kanalisation    CHF 225'000.00 
Baumeister öff. Beleuchtung  CHF   45'000.00 
Elektroarbeiten öff. Beleuchtung CHF   50'500.00 
Reserve    CHF    4'500.00 
 
Total inkl. 8,1 % MwSt   CHF 525'000.00 
      ============ 
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Die Erschliessung zur Kabelkommunikation wird durch die GAGNET projektiert und finanziert. Die Swisscom hat, Stand heute, Interesse, ihr bestehendes Netz 
im Projektperimeter auszubauen, angekündigt. Die eingehende Planung ihrerseits soll mit Vorliegen eines detaillierten Projekts erfolgen. In der Baugesuchs-
phase müssen alle Pläne der Swisscom für die weitere Planung eingereicht werden. 
 
Der Start der Bauarbeiten ist für Frühling 2026 vorgesehen. 
 
Nach Praxis der letzten Jahre, sollen auch bei dieser Detailerschliessung anstelle von 100 nur 80 % auf die Anstösser aufgeteilt werden. Die Baukosten für die 
Kanalisationsleitungen werden über die Spezialfinanzierung Abwasser finanziert. Die Folgekosten (Abschreibungen) wurden im Budget 2026 sowie im Finanz-
plan bereits berücksichtigt.  
 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, den Verpflichtungskredit von CHF 525'000.00 für die Erschliessung Steinmattstrasse sowie die Festle-
gung des Grundeigentümerbeitragssatzes von 80 % zu genehmigen.  
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3. Teilrevision Organisationsreglement und Aufhebungen Kindergartenreglement und Tagesschulreglement; Genehmigung 
 
Referent: Daniel Baumann 
 
 
Die Gemeindeversammlung vom 5. Juni 2025 hat die Zusammenarbeit der Schulen Arch-Leuzigen und damit das neue Organisationsreglement der gemeinsa-
men Schule genehmigt. Geplant war ursprünglich die Umsetzung per 1. Februar 2026. Die Gemeindebehörden haben inzwischen gemeinsam entschieden, die 
Umsetzung um ein Jahr auf den 1. Februar 2027 zu verschieben. Die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbands hat die entsprechende Teilrevision 
des Organisationsreglements genehmigt. 
 
Aufgrund der neuen Organisation der Schulen müssen auch die gemeindeeigenen Erlasse angepasst werden. Es sind dies: 
 
Organisationsreglement der Einwohnergemeinde Leuzigen vom 5. Dezember 2018: 
- Aufhebung der Bildungskommission per 1. Februar 2027 
- redaktionelle Änderungen 
 
Kindergartenreglement vom 2. November 1987  
- Aufhebung per 1. Februar 2027 
 
Tagesschulreglement vom 1. August 2024 
- Aufhebung per 1. Februar 2027 
- Die Aufhebung der dazugehörigen Verordnung liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. 
 
 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Teilrevision des Organisationsreglements sowie die Aufhebungen des Kindergartenreglements und 
des Tagesschulreglements zu genehmigen. 
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4. Totalrevision Bestattungs- und Friedhofreglement; Genehmigung 
 
Referent: Martin Otti 
 
 
Eine Arbeitsgruppe bestehend aus: 
 
- Matthias Hochhuth, Pfarrer 
- Iwan Jäggi und David Berger, Gemeindearbeiter/Friedhofgärtner 
- Andrea Trummer, Mitglied der Bau- und Betriebskommission 
- Karin Rufer, Gemeindeverwalterin 
 
hat sich Gedanken über die Gestaltung des Friedhofs und die Bestattungsformen gemacht. Es wurden Ideen für neue Grabfelder entwickelt, welche den heutigen 
Bedürfnissen gerecht werden sollen. Es sollen unter anderem Themengräber entstehen: Haingräber sollen neben der Kirche in bunten Blumenwildwiesen ste-
hen. Ein anderes Themengrab wird eingebettet in Lavendel.  
 
Zudem soll eine Engelswiese zur Verfügung stehen. Auf dieser werden Tot- und Fehlgeburten bestattet, wenn die Eltern eine Bestattung wünschen.  
 
Nebst der Neugestaltung des Friedhofs sind in das neue Bestattungs- und Friedhofreglement folgende Änderungen eingeflossen: 
 
- Aufteilung in Reglement (Zuständigkeit Gemeindeversammlung) und Verordnung (Zuständigkeit Gemeinderat) 
- Anpassungen an das kantonale Recht 
- Klare Regelung von Zuständigkeiten 
- Berücksichtigung der sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten 
- Möglichkeit zwischen verschiedenen Gemeinschaftsgräbern zu wählen (Themengräber) 
- Schaffung einer „Engelswiese“  
- Anpassung der Gebühren für Auswärtige 
- Klare Regelung bezüglich unentgeltlicher Bestattung 
 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das totalrevidierte Bestattungs- und Friedhofreglement zu genehmigen. 
 

 
 
 
 
 
5. Verschiedenes 
Orientierungen aus dem Gemeinderat und Wortmeldungen aus der Versammlung. 


